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11m das Verpfleqswestn sowohl für die Herren National-, als die Mobilgarden, in strenge Ordnung zu bringen, wird
hiemit zur allgemeinen Richtschnur bekannt gemacht, daß die Verpflegung nur nach Bataillonen geschehen könne, es sonach
nothwendig sei, daß die Herren Bataillons-Chefs Verpflegs-ConMs, durch Zuziehung eines Herrn Garden ans jeder
Compagnie, als Verpflegs-Commissär, formiren, damit die einzelnen Compagnie-Verpflegs-Conlmlssare tagüch eme Ba-
taillons-Verpflcgsliste zusammenstellen, und auf Grundlage dieser Liste die erforderlichen Nationen abfassen. Die ernannten
Herrett Verpflegs-Commissare hatten sich hierorts gehörig zu legitimiren, und erhalten zur Abfassung auch hierorts die ge-

^ ^Dje minder Fertigung des Compagnie Commandanten oder Verpflegs-Commissärs und Bataillons-Chefs versehenen
Fassunqsscheine sind jeden Tag längstens bis 11 Uhr Vormittags, zur Anweisung der Approvisionirungs-Commission
vorzulegen, widrigenfalls selbe nicht berücksichtiget werden können. Die Abfassungen erfolgen
M Nrol im Arsenale; an Wein bei dem jeweilig zu besiilnlnenden Liefe¬
ranten; an Hafer, Heu und Stroh im WerMeas- Maaaüne arn
fetde; an Holz an - er Mititärgestättc
an Tabak iln Arsenale, letzterer jedoch nur gegen Bezahlung von3 kr. C .M
für das Mtkel.

Wien den is . Oetover

im Unlerkamlnerarnte;

Gemeinderathes- er Stadt Wien.
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